
INFORMATIONEN ÜBER IHRE VERSICHERUNG                       

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Gerne informieren wir Sie über die Identität des Versicherers und den wesentlichen 
Inhalt des Versicherungsvertrags (Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes).

Wer ist Ihr Vertragspartner?
Versicherer ist die EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG (nachstehend «ERV» genannt), 
eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, mit Sitz an der St. Alban-Anlage 56, 
4002 Basel. 

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der Versicherungsschutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt die ERV zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben 
sich aus der Versicherungspolice, den entsprechenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB) und allfälligen Besonderen Bedingungen (BB).

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind der 
Versicherungspolice, den entsprechenden AVB oder den BB zu entnehmen. Gleiches 
gilt für allfällige Selbstbehalte und Wartefristen.

Wie hoch ist die geschuldete Prämie?
Details zu der Prämie und den gesetzlichen Abgaben und Gebühren (z.B. eidgenössi-
scher Stempel) sind der Offerte, dem Versicherungsantrag oder der Police bzw. der 
Prämienrechnung zu entnehmen. Die Prämie wird einmal im Jahr erhoben. Wird der 
Vertrag vorzeitig aufgelöst, erstattet die ERV die nicht verbrauchte Prämie gemäss 
den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zurück.

Welche weiteren Pflichten haben Sie als Versicherungsnehmer bzw. haben 
die versicherten Personen?
Unter die wesentlichen Pflichten des Versicherungsnehmers und der versicherten Per-
sonen fällt beispielsweise Folgendes:
• Bei Abklärungen der ERV, so z.B. bei Abklärungen im Schadenfall, haben Versiche-

rungsnehmer und versicherte Personen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
• Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 

Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).
• Führt eine Veränderung der in Versicherungsantrag und Police festgehaltenen erheb-

lichen Tatsachen zu einer Erhöhung des Risikos, besteht die Pflicht, dies der ERV 
unverzüglich mitzuteilen (Gefahrserhöhung). 

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsvertrag?
Der Vertrag beginnt und endet an dem in der Versicherungspolice aufgeführten Datum. 
Wurde ein Versicherungsnachweis oder eine provisorische Deckungszusage abgege-
ben, gewährt die ERV ab dem darin festgesetzten Tag bis zur Zustellung der Police 
Versicherungsschutz. Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit verlängert sich 
der Vertrag jeweils stillschweigend um 365 Tage, wenn nicht ein Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich kündigt. Ist der Vertrag für weniger als 
365 Tage abgeschlossen, erlischt er am Tag, der in der Police aufgeführt ist.

Der Vertrag kann unter anderem durch Kündigung vorzeitig beendet werden gemäss Art. 
42 VVG und bei Erhöhung der Prämien oder des Selbstbehalts oder Änderungen der AVB 
seitens der ERV oder durch den Versicherungsnehmer auf Ende des Versicherungsjahres, 
wenn er mit der Neuregelung nicht einverstanden ist. Ohne Kündigung bis zum letzten 
Tag des Versicherungsjahres gilt die Vertragsänderung als vom Versicherungsnehmer 
akzeptiert. Vorbehalten bleiben behördlich vorgeschriebene Anpassungen (wie Änderung 
der Prämien, der Selbstbehalte, der Entschädigungsgrenzen, des Deckungsumfanges 
oder der Abgaben und Gebühren) bei gesetzlich geregelten Deckungen.

Weshalb werden Personendaten bearbeitet, weitergegeben und aufbewahrt?
Welche Personendaten werden bearbeitet?
Die Datenerhebung und -bearbeitung dient dem Betrieb von Versicherungsgeschäften, 
dem Vertrieb, Verkauf, der Verwaltung, der Vermittlung von Produkten/Dienstleistungen, 
der Risikoprüfung sowie der Abwicklung von Versicherungsverträgen und allen damit 
verbundenen Nebengeschäften.
Die Daten werden physisch und/oder elektronisch gemäss den Vorschriften des Gesetz-
gebers erhoben, bearbeitet, aufbewahrt und gelöscht. Daten, welche die Geschäftskor-
respondenz betreffen, sind während mindestens 10 Jahren ab Vertragsauflösung und 
Schadendaten während mindestens 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalles auf-
zubewahren.

Im Wesentlichen werden folgende Datenkategorien bearbeitet: Interessentendaten, Kun-
dendaten, Vertrags- und Schadendaten, Gesundheitsdaten, Daten von Geschädigten und 
Anspruchstellern sowie Inkassodaten.

Die ERV wird ermächtigt, alle diese Daten im erforderlichen Ausmass an Mit- und Rück-
versicherer, Amtsstellen, Versicherungsgesellschaften und -institutionen, zentrale Infor-
mationssysteme der Versicherungsgesellschaften, andere Einheiten der Unternehmens-
gruppe, Kooperationspartner, Spitäler, Ärzte, externe Sachverständige und sonstige 
Beteiligte im In- und Ausland weiterzugeben sowie von all diesen Stellen Auskünfte einzu-
holen. Die Ermächtigung umfasst insbesondere die physische und/oder elektronische 
Datenaufbewahrung, die Verwendung der Daten für die Bestimmung der Prämie, für die 
Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für die Missbrauchsbe-
kämpfung, für statistische Auswertungen sowie innerhalb der Unternehmensgruppe 
einschliesslich Kooperationspartnern auch für Marketingzwecke samt Erstellung von 
Kundenprofilen, die dazu dienen, dem Antragsteller individuelle Produkte anzubieten.

Welche Gebühren werden in Rechnung gestellt?
Bei Mahnungen und Betreibungen stellt die ERV folgende Gebühren in Rechnung:
• Gebühr für eine gesetzliche Mahnung CHF 20.–,
• Gebühr für die Einleitung einer Betreibung (zuzüglich amtlicher Betreibungs- und Ge-

richtskosten) CHF 50.–,
• Gebühr für die Löschung einer Betreibung CHF 80.–. (Die Löschung erfolgt nur, wenn 

alle Ausstände beglichen sind.)

Was gilt es ausserdem zu beachten?
Massgebend bleibt in jedem Fall der konkrete Versicherungsvertrag.

Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weib-
liche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.

Im Zweifelsfall gilt für die Auslegung und den Inhalt sämtlicher Dokumentationen aus-
schliesslich die deutsche Version.
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1  GENERELLE BESTIMMUNGEN
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3  GLOSSAR

1 GENERELLE BESTIMMUNGEN                                                  

1.1 Versicherte Personen/Versicherungsnehmer
A Versichert sind die in der Police aufgeführten Personen und deren im selben 

Haushalt lebenden Familienangehörige und Lebenspartner.
B  Versicherungsnehmer ist die natürliche oder juristische Person, die mit der ERV 

einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Die Versicherung ist gültig, wenn 
der Versicherungsnehmer seinen zivilrechtlichen Wohnsitz, den gewöhnlichen Auf-
ent halt oder den Firmen Hauptsitz in der Schweiz hat. 

C Angestellte von Tochtergesellschaften, Nebenbetriebe und Filialen können mit-
versichert werden, solange die Prämie vollumfänglich vom Unternehmen in der 
Schweiz bezahlt wird und keine Prämienverrechnung zu eventuellen ausländi-
schen Niederlassungen vorgenommen wird. Voraussetzung zur Deckung von 
Personen im Ausland ist die Entsendung durch den Versicherungsnehmer in der 
Schweiz oder andere geschäftliche Missionen im Auftrag oder im Namen des 
Versicherungsnehmers. 

1.2 Prämienzahlung und -änderung
A Die Prämien werden gemäss dem auf der Rechnung angegebenen Datum zur 

Zahlung fällig. Werden die Prämien zur jeweiligen Verfallzeit nicht entrichtet, so 
fordert die ERV den Versicherungsnehmer auf seine Kosten, unter Androhung 
der Säumnisfolgen, schriftlich zur Zahlung innert 14 Tagen auf. Bleibt diese 
Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht der ERV für Schäden, welche 
vom Ablauf der Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung der Prämien eingetre-
ten sind.

B Die ERV kann auf den Beginn eines neuen Versicherungsjahres die AVB, Prämien 
und Selbstbehalte ändern. Sie gibt dem Versicherungsnehmer die Änderung spä-
testens 30 Tage vor Ablauf des laufenden Versicherungsjahres bekannt. 

1.3 Ansprüche gegenüber Dritten
A Ist die versicherte Person von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versiche-

rer entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund dieses Vertrages. Ist die 
ERV anstelle des Haftpflichtigen belangt worden, hat die versicherte Person ihre 
Haftpflichtansprüche bis zur Höhe der Aufwendungen der ERV abzutreten.

Suche, Bergung und Transport
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B  Bei Mehrfachversicherung (freiwillige oder obligatorische Versicherung) erbringt 
die ERV ihre Leistungen subsidiär, es sei denn, die Versicherungsbedingungen 
des anderen Versicherers enthalten ebenfalls eine Subsidiärklausel. In diesem Fall 
sind die gesetzlichen Regelungen der Doppelversicherung anwendbar.

C  Bestehen mehrere Versicherungen bei konzessionierten Gesellschaften, so wer-
den die Kosten gesamthaft nur einmal vergütet.

1.4 Weitere Bestimmungen
A Die Ansprüche verjähren 2 Jahre nach Eintritt eines Schadenfalles.
B Als Gerichtsstand steht der anspruchsberechtigten Person ausschliesslich ihr 

schweizerischer Wohnsitz oder der Sitz der ERV, Basel, zur Verfügung.
C Von der ERV zu Unrecht bezogene Leistungen sind ihr samt den dadurch ent-

standenen Auslagen innert 30 Tagen zurückzuerstatten.
D Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht, insbe-

sondere das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), anwendbar.
E Bei der Beurteilung, ob eine Reise in ein Land wegen Streiks, Unruhen, Krieg, 

Terroranschlägen, Epidemien usw. zumutbar ist oder nicht, sind grundsätzlich 
die geltenden Empfehlungen der schweizerischen Behörden massgebend. Es 
sind dies in erster Linie das Eidgenössische Departement für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) sowie das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

F Adressänderungen sind der ERV unverzüglich zu melden. Bei Unzustellbarkeit 
des Versicherungsvertrages bzw. der Prämienrechnung ruht die Leistungspflicht 
des Versicherers bis zur vollständigen Zahlung der ausstehenden Prämie.

G Die ERV erbringt ihre Leistungen grundsätzlich in CHF. Für die Umrechnung von 
Fremdwährungen kommt der Wechselkurs des Tages zur Anwendung, an dem 
diese Kosten von der versicherten Person gezahlt wurden.

H Mit der Schadenzahlung durch die ERV tritt der Versicherungsnehmer seine For-
derung aus dem Versicherungsvertrag pauschal und automatisch an die ERV ab.

I  Die ERV bietet nur insoweit Versicherungsschutz und ist nur insoweit bei Scha-
denforderungen oder sonstigen Begünstigungen haftbar, als diese keiner Sank-
tionsverletzung oder Beschränkung der UN- Resolutionen und keiner Verletzung 
von Handels- oder Wirtschaftssanktionen der Schweiz, der Europäischen Union 
und den Vereinigten Staaten von Amerika entgegenstehen.

1.5 Pflichten im Schadenfall
A Wenden Sie sich im Schadenfall an die lokale Notrufnummer oder Ihre Assis tance-

Zentrale, resp. bei Notwendigkeit eines Rücktransports nach Art. 2.2 C zwingend 
an die ALARMZENTRALE mit 24-Stunden-Service, entweder über die Nummer 
+41 848 801 803 oder über die Gratisnummer +800 8001 8003, Fax +41 
848 801 804. Sie steht Ihnen Tag und Nacht (auch an Sonn- und Feiertagen) zur 
Verfügung. Die ALARMZENTRALE berät Sie über das zweckmässige Vorgehen 
und organisiert die erforderliche Hilfe. 

B Die versicherte Person hat vor und nach dem Schadenfall alles zu unternehmen, 
was zur Abwendung oder Minderung und zur Klärung des Schadens beiträgt.

C Dem Versicherer
• sind unverzüglich verlangte Auskünfte zu erteilen, 
• sind die beweisführenden Dokumente einzureichen (Bsp. Rechnung Bergungs-

einsatz, Polizeirapport, Unfallprotokoll, o.ä.) und
• ist eine Zahlungsverbindung (IBAN des Bank- oder Postkontos) anzugeben – bei 

fehlender Zahlungsverbindung gehen die Überweisungsspesen von CHF 40.– 
zulasten der versicherten Person.

D Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt, wenn
• vorsätzlich unwahre Angaben gemacht werden,
• Tatsachen verschwiegen werden oder
• die verlangten Obliegenheiten unterlassen werden, wenn dadurch dem Versi-

cherer ein Nachteil erwächst.
E Anschrift des Versicherers für Schadeneinreichungen an den Schadendienst der 

EUROPÄISCHEN Reiseversicherungs AG, Postfach, CH-4002 Basel, Telefon 
+41 58 275 27 27, Fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch.

2 SUCHE, BERGUNG UND TRANSPORT                                        

2.1 Geltungsbereich, Geltungsdauer
 Der Versicherungsschutz gilt weltweit während der in der Versicherungspolice 

festgelegten Versicherungsdauer.

2.2 Versicherte Ereignisse und Leistungen
A Die ERV gewährt Versicherungsschutz infolge unvorhersehbarer Krankheit und 

Verletzung einer versicherten Person.
B Als versichert gelten die Such- oder Bergungs-Kosten inklusive der damit ver-

bundenen Rettung und dem Transport bis zum nächsten erreichbaren Ort oder 
ins nächste geeignete Spital. 

C In Ergänzung zu bestehenden Reise-, Kranken- und Unfallversicherungen über-
nimmt die ERV die Kosten einer notwendigen Such- und Bergungsaktion bis  
CHF 50 000.– pro Person, wenn die versicherte Person als vermisst gilt oder 
geborgen werden muss.

D Voraussetzung zur Versicherungsdeckung ist die Organisation der Suche, Ber-
gung und Rettung durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtlich organisierte 
Rettungsdienste.

E Bei Abschluss der RETTUNGSKARTE+ gewährt die ERV Kostendeckung für einen 
medizinisch betreuten Nottransport in das für die Behandlung geeignete Spital 
am Wohnort der versicherten Person. Es entscheiden allein die Ärzte der ERV 
über die Notwendigkeit sowie die Art und den Zeitpunkt dieser Leistung.

2.3 Ausschlüsse
Nicht versichert sind Ereignisse,
a)  die eine Folge kriegerischer Ereignisse sind oder auf Terrorismus zurückzu-

führen sind;
b)  die im Zusammenhang mit Entführungen stehen;
c)  die sich ereignen anlässlich der Teilnahme an

• Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit Motorfahrzeugen oder 
Booten, 

• Wettkämpfen und Trainings im Zusammenhang mit Profisport oder einer 
Extremsportart,

• Trekkingreisen und Bergtouren ab einer Schlafhöhe von über 4000 m ü. M.,
• gewagten Handlungen (Verwegenheit), bei denen man sich wissentlich einer 

besonders grossen Gefahr aussetzt;
d)  die entstehen beim Lenken eines Motorfahrzeuges oder Bootes ohne den 

gesetzlich erforderlichen Führerausweis oder wenn die gesetzlich vorge-
schriebene Begleitperson fehlt;

e)  die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen 
verursacht werden oder auf Ausserachtlassung der allgemein üblichen Sorg-
faltspflicht zurückzuführen sind;

f)  verursacht durch den Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder Arz-
neimitteln;

g)  die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen und Vergehen 
und des Versuchs dazu entstehen;

h)  die im Zusammenhang mit Selbstmord, Selbstverstümmelung und dem Ver-
such dazu entstehen;

i)   die verursacht werden durch ionisierende Strahlen irgendwelcher Art, insbe-
sondere auch aus Atomkernumwandlungen.

2.4 Vorgehen im Schadenfall
A Folgende Dokumente müssen der ERV u.a. eingereicht werden:

• ein Arztzeugnis mit Diagnose, offizielle Atteste, Quittungen, Rechnungen zu 
versicherten Kosten, 

• Abrechnung der Reise-, Kranken- oder Unfallversicherung
• die Kopie der Versicherungspolice.

3 GLOSSAR                                                                                  A–Z

A Ausland
Als Ausland gilt nicht die Schweiz und nicht das Land, in dem die versicherte 
Person einen ständigen Wohnsitz hat.

E Extremsport
Ausüben aussergewöhnlicher sportlicher Disziplinen, wobei der Betreffende 
höchsten physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt ist (z.B. Ironman 
Hawaii-Distanz).

G Grobe Fahrlässigkeit
Grob fahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichtspflicht verletzt, deren 
Beachtung sich jedem verständigen Menschen in der gleichen Lage aufdrängt.

R Rettung
 Abwenden einer Gefahr durch lebensrettende Sofortmassnahmen und/oder 

Befreien aus einer lebens- oder gesundheitsgefährdenden Zwangslage durch 
menschliche und/oder technische Rettungsmassnahmen.

S Schweiz
 Unter den Geltungsbereich Schweiz fallen die Schweiz und das Fürstentum Liech-

tenstein.

 Such- und Bergungskosten
 Eine Leistungsart, der zufolge die nach einem Unfall oder Krankheitsfall anfal-

lenden Kosten für die Suche und/oder Bergung einer verletzten Person versichert 
werden.

 
T Terrorismus
 Als Terrorismus gilt jede Gewalthandlung oder Gewaltandrohung zur Erreichung 

politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele. Die Ge-
walthandlung oder die Gewaltandrohung ist geeignet, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen davon zu verbreiten oder auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

 Transport
 Transport ist der medizinisch notwendige Transport eines Patienten zum Ort der 

Behandlung.

V Versicherte Personen
 Versicherte Personen sind die in der Police oder im Zahlungsbeleg namentlich 

genannten Personen oder der in der Police beschriebene Personenkreis. Sie 
erhalten Versicherungsschutz und können gleichzeitig Versicherungsnehmer sein.

 Versicherungsnehmer
 Versicherungsnehmer ist die Person oder Firma, die mit der ERV einen Versiche-

rungsvertrag abgeschlossen hat.

W Wohnort
 Wohnort ist das Land, in dem die versicherte Person ihren zivilrechtlichen Wohn-

sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat bzw. vor Antritt des versicherten 
Aufenthaltes zuletzt hatte.
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